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RS OGH 1988/1/13 9ObA502/87,
8ObA151/01s

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1988

Norm

MuttSchG §3 Abs1

MuttSchG §15 Abs1

MuttSchG §15 Abs3

MuttSchG §15e Abs3

Rechtssatz

Die bloße Absichtserklärung der Arbeitnehmerin vor der Entbindung, einen Karenzurlaub, dessen Anfall und konkrete

Ausgestaltung noch von ungewissen Ereignissen abhängt, in Anspruch nehmen zu wollen, hat noch nicht die eine

Verkürzung des Gebührenurlaubs auslösende Wirkung.
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